
«Der globale Norden wird profitieren» 
Experte Dr. Roland A. Pfister ordnet die internationalen Änderungen in der Steuerpraxis für Unternehmen in Liechtenstein ein. 

Interview: Dorothea Alber* 
 
Herr Pfister, welche Neuerungen 
und Verschärfungen in der liech-
tensteinischen Steuerpraxis gab es 
zuletzt für Unternehmen? 
Roland Pfister: In vielen Ländern, da-
runter auch in Liechtenstein, wird das 
bereits bestehende Steuerrecht zuneh-
mend restriktiver angewendet sowie 
neue Regelungen, mehrheitlich von 
Seiten der EU und der OECD, umge-
setzt. Zuletzt kam es in Liechtenstein 
zu diversen steuerrechtlichen Neue-
rungen, die auf Drängen der EU und 
der OECD zustande kamen. 

Wichtige Neuerungen bzw. Ver-
schärfungen stellen für mich die Ein-
führung von Anti-Missbrauchsbestim-
mungen betreffend die Einschränkung 
der Steuerbefreiung von Beteiligungs-
erträgen und Kapitalgewinnen sowie 
die Anti-Missbrauchsbestimmungen 
im Zusammenhang mit Einschränkun-
gen des Eigenkapital-Zinsabzugs dar. 
Für liechtensteinische Unternehmun-
gen ist beispielsweise relevant, dass 
die für sie geltende Übergangsfrist zur 
Anpassung an die neuen Anti-Miss-
brauchsbestimmungen für ausländi-
sche Beteiligungen Ende 2021 ausge-
laufen ist und die liechtensteinischen 
Unternehmen die Anti-Missbrauchs-
bestimmungen bezüglich der Dividen-
den und Kapitalgewinne nun anwen-
den müssen. 

Wie schätzen Sie die internationa-
len Entwicklungen ein bzw. zeigt 
«Beps 2.0», dass der Kampf um 
Steuersubstrat zunimmt? 
«Beps 2.0» besteht aus zwei Säulen, 
wobei die erste Säule grundsätzlich da-
rauf abzielt, eine gerechtere Verteilung 
von Gewinnen und Besteuerungsrech-
ten zwischen den Staaten in Bezug auf 
die grössten multinationalen Unterneh-
men zu gewährleisten. Die zweite Säule 
hat zum Ziel, den Wettbewerb bei den 
Gewinnsteuern durch die Einführung 
eines globalen Mindestgewinnsteuer-
satzes einzuschränken. Dieser globale 
Mindeststeuersatz in der Höhe von  
15 Prozent soll bei multinationalen Un-
ternehmen mit einem weltweiten Um-
satz von über 750 Mio. Euro Anwen-
dung finden. Inwiefern sich «Beps 2.0» 
auf den Kampf um Steuersubstrat aus-
wirken wird, ist noch offen. Man kann 
allerdings davon ausgehen, dass die 
Umsetzung und Durchführung von 
«Beps 2.0» zu zusätzlichem Mehrauf-
wand und zunehmender Komplexität 
führen wird, für Unternehmen wie Be-
hörden. Fraglich wird auch sein, wie die 
beiden Säulen des «Beps 2.0». in den 
unterschiedlichen Ländern ausgelegt 
und angewendet werden. Dies wird zu 
Herausforderungen führen. Da die 
Verschuldung der Staaten aufgrund der 
Mehrbelastung durch die Covid-19-
Pandemie gestiegen ist, wird das neben 
der Einführung von «Beps 2.0» zu ei-
nem verstärkten Kampf um (neues) 
Steuersubstrat führen. 

Wie schätzen Sie die globale Min-
deststeuer und deren Auswirkun-
gen auf Liechtenstein ein? 
Die globale Mindeststeuer in der Höhe 
von 15 Prozent wird nicht auf 
sämtliche Unternehmen in Liechten-
stein Anwendung finden, sondern le-
diglich auf diejenigen Unternehmun-
gen, die einen konsolidierten Umsatz 
von über 750 Millionen Euro pro Jahr 
erzielen. Somit ist die Anwendbarkeit 
der globalen Mindeststeuer auf die 
grösseren Unternehmungen be-
schränkt und Liechtenstein wird wahr-
scheinlich separate Steuerregeln für 
Unternehmungen mit einem Umsatz 

von über 750 Millionen Euro einführen. 
Im Vergleich zu anderen Staaten, wie 
beispielsweise der Schweiz, hat Liech-
tenstein daher eine etwas geringere Be-
troffenheit in Bezug auf die neuen Vor-
schriften, da die Mehrheit der in Liech-
tenstein ansässigen Unternehmungen 
von den neuen Regelung nicht 
betroffen sein wird. Der effektive Min-
deststeuersatz in Höhe von 15 Prozent 
wird auf der Grundlage einer neuen Be-
messungsgrundlage ermittelt werden 
müssen (vergleichbar mit IFRS oder 
ähnlichem). Ebenfalls sind die Staaten 
in ihrer Ausgestaltung der globalen 
Mindeststeuer frei. So wird beispiels-
weise in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten ein Steuersatz von neun Pro-
zent implementiert. Die Differenz von 
sechs Prozent wird anschliessend zum 
Beispiel auf Ebene der Muttergesell-
schaft in einem anderen Staat 
versteuert werden müssen. Generell 
könnte die globale Mindeststeuer dazu 

führen, dass zusätzliche Einnahmen 
von anderen Ländern erhoben werden 
könnten, in denen (liechtensteinische) 
Tochtergesellschaften ihren Sitz haben 
oder von Ländern, in denen die Toch-
tergesellschaften von Unternehmen 
mit Hauptsitz in Liechtenstein ansässig 
sind. 

Ist eine solche Steuer der erste 
Schritt, um weiter an der Steuer-
schraube drehen zu können? Bald 
sind es dann 20 oder 25 Prozent? 
Da sich Länder heute immer mehr ver-
schulden, sind für die Abtragung 
dieses Schuldenbergs Steuererhöhun-
gen in Zukunft unumgänglich. In die-
sem Sinne sind Erhöhungen der globa-
len Mindeststeuer leider durchaus 
denkbar.  

Allerdings erachte ich es als frag-
würdige Praxis, wenn die G20-Staaten 
zusammen mit der OECD allen ande-
ren Staaten die Regeln für ihre Steuer-
praxis vorgeben und so die Souveräni-
tät der kleineren Staaten faktisch un-
terlaufen. Die vereinbarte globale 
Mindeststeuer wird hauptsächlich den 
Ländern des globalen Nordens zugute-
kommen, insbesondere den USA, die 
als Hauptakteur hinter der Mindest-
steuer gelten. Auf der anderen Seite 
verlieren die Länder im globalen Sü-
den, welche bereits mit steigender Ar-
mut und Ungleichheit zu kämpfen ha-
ben und von der Covid-19-Pandemie 
stark betroffen sind, weiter die Aus-
sicht auf zusätzliches Steuersubstrat. 
Dies, weil ein globaler Steuersatz von 
15 Prozent für die meisten Länder des 
globalen Südens zu tief angesetzt ist, 
da die heutigen Steuersätze bereits im 
Bereich zwischen 20 und 30 Prozent 
liegen und das Abkommen über die 

Mindeststeuer vor allem dazu führen 
wird, dass die hochprofitablen, globa-
len Unternehmen ihre Aktivitäten 
hauptsächlich an diejenigen Länder 
verteilen werden, in denen sich auch 
ihre Hauptsitze befinden. Damit wird 
wiederum grossmehrheitlich der glo-
bale Norden profitieren. 

Ist Liechtenstein als Standort 
künftig konkurrenzfähig und 
attraktiv für Unternehmen bzw.  
wo sehen sie Potenzial? 
Meines Erachtens wird bei diesen Dis-
kussionen oftmals vergessen, dass ein 
Standort nicht nur aufgrund der steu-
erlichen Belastung ausgewählt wird. 
Neben der steuerlichen Situation spie-
len auch Faktoren wie beispielsweise 
die Verfügbarkeit von qualifiziertem 
Personal, die bestehende Infrastruktur, 
die politische und rechtliche Stabilität 
sowie der Anschluss an die Märkte eine 
wesentliche Rolle. Insbesondere das 
Kriterium der politischen Stabilität 
könnte derzeit wesentlich bei der 
Standortwahl sein. Daher sollte das 
Gesamtumfeld für die Attraktivität ei-
nes Wirtschaftsstandorts betrachtet 
werden, wobei ich diesbezüglich 
positiv eingestellt bin für Liechtenstein. 
Die Wiedereinführung der IP-Box ist 
aus meiner Sicht kein interessantes In-
strument für einen Finanzplatz wie 
Liechtenstein, denn die IP-Box würde 
nur bei wenigen Industrieunterneh-
mungen Anwendung finden. Um einen 
wettbewerbsfähigen Standort weiter- 
zuentwickeln, muss man sich auf die 
von Investoren nachgefragten Vermö-
gensstrukturen fokussieren. Für Hol-
dinggesellschaften, Finanzierungsge-
sellschaften, aber auch Private-Equity-
Strukturen bestehen bereits heute gute 

Voraussetzungen in Liechtenstein, wo-
bei es stets Verbesserungspotenzial 
gibt.  

Ist es sinnvoller, die Steuern für die 
Wirtschaft tief zu halten, da Unter-
nehmertum so langfristig gefördert 
wird und die Steuereinnahmen 
trotz eines niedrigen Steuersatzes 
steigen? 
Betrachtet man auch die Entstehungs-
geschichten verschiedener westlicher 
Länder, sind viele aufgrund liberaler 
Steuersysteme und Regulierungsvor-
schriften gross geworden. Je höher die 
Steuerbelastung für Unternehmen ist, 
desto mehr Kapital entzieht man den 
Unternehmen zugunsten des Staates. 
Dieses Kapital fehlt den Unternehmen 
wiederum für Reinvestitionen und 
hemmt sowohl das Wachstum der be-
troffenen Unternehmen sowie die 
Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen. 
Niedrigere Unternehmenssteuern kön-
nen daher zu einem Anstieg der Inves-
titionen und der unternehmerischen 
Tätigkeit führen, indem Opportunitäts-
kosten der Unternehmen gesenkt wer-
den, die Hindernisse für den Marktein-
tritt verringert und die für die Gründun-
gen eines neuen Unternehmens 
verfügbaren Mittel erhöht werden. Um 
dieses Wachstum anzukurbeln, haben 
die Regierungen in den letzten Jahren 
stetig versucht, die Besteuerung der 
Unternehmungen zu senken und so at-
traktive Bedingungen zu schaffen. 
Möchte man dieses System ändern und 
mehr Steuern einfordern, müssten mei-
nes Erachtens auch die staatlichen Leis-
tungen steigen, um das Gleichgewicht 
zu halten. Am Schluss sind dies politi-
sche Entscheide, die jedes Land für sich 
treffen muss.  

Was sagt die internationale For-
schungsliteratur dazu, wie das 
optimale Steuersystem aussieht? Ist 
eine tiefe Fiskalquote, wie sie Liech-
tenstein hat, eine gute Ausgangslage? 
Das optimale Steuersystem hängt nach 
meiner persönlichen Auffassung von 
verschiedenen Faktoren ab: 
• Gerechtes Steuersystem: Ein gerech-

tes Steuersystem behandelt seine 
Steuerpflichtigen nach den gleichen 
Prinzipien und schafft damit Rechts-
sicherheit. 

• Transparentes und einfaches System: 
Es sollte für den Steuerpflichtigen 
klar ersichtlich und einfach nachvoll-
ziehbar sein, auf welcher Grundlage 
man steuerpflichtig ist bzw. wird. 
Weiters sollte es dem Steuerpflichti-
gen möglich sein, seinen Pflichten 
mit möglichst geringem Aufwand 
nachzukommen. Einfachheit kann 
dabei von verschiedenen Faktoren 
abhängig sein, so beispielsweise von 
der Anzahl der Steuerarten, aber auch 
vom entsprechenden Aufwand beim 
Ausfüllen einer Steuererklärung.  

• Kompatibilität: Im heutigen interna-
tionalen Umfeld sollte ein Steuersys-
tem für den Steuerpflichtigen mög-
lichst so ausgerichtet sein, dass es mit 
anderen Steuersystemen und Stan-
dards kompatibel ist.  

• Vertrauen: Das Vertrauen der Steuer-
pflichtigen in die Behörden und die 
gesetzlichen Grundlagen ist für ein 
steuerkonformes Verhalten der Steu-
erpflichtigen von grosser Bedeutung. 
Es ist abzuwarten, wie die Steuerbe-
hörden mit den gewonnen Informa-
tionen aus dem automatischen Infor-
mationsaustausch umgehen und das 
Vertrauen der Steuerpflichtigen auf-
rechterhalten können. 

*Das Interview mit Roland Pfister wurde 
schriftlich geführt. 
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